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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 
Wien 1., Löwelstraße 12 

Postfach 124 W14 Wien 
Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/6451 

A. Z.: R-784/R Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Betreff: 

Zum Schreiben vom ......................... . 

A. Z.: .................... . 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

-d~'ifft (:;,f;~ETZ. Ef~TViLT,~-! 
i ZI.··.··· ............. 1._ .... _ ...... -GEl19'l Lr 

; Datum: 20. SEP.1984 
I 

Betreff: Forderungsprogramm der Bunde~- ~ ...rC~? jli1.-0, n 
länder; Entwurf einer Novelle Verteilt .. __ ~ __ ~.':'......~J~LI~'L1 
zum Bundes-Verfassungsgesetz 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stel­

lungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

25 Beilagen 
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f"\.. ' 0 v il.ü. i. ,f .1 PKÄSIDENTENKONFEKENZ 
DEI LANDWIITSCHAFTSKAMMERN 

; 4 ~I.";~ 1qg.4 
Wien, am .......... : .. ~~:~':~~ .. ~:~:~.~ ...................... . 

ÖSTERRE ICHS 
G. Z.: R-784/R 

z . Sehr. v.: 10. 7. 1984 

Zl.: 600 573/24-V/1/84 

An das 
Bundeskanzleramt 
Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

Wien I" Löwelst~aße 12; Postfach 1241014 Wien' 
Telefon 63 07 41, 63 77 31, Femscmeiber 13/5451 

Betreff: Forderungsprogramm der Bundes­
länder; Entwurf einer Novelle zum 
Bundes-Verfa§sungsgesetz ' 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
beehrt sich, dem Bundeskanzleramt zu dem Entwurf einer Novelle 
zum Bundes-Verfassungsgesetz folgende Stellungnahme ~ekannt~ 
zügeben: 

A.> Allgem~~~~ Bem~E.kU!1s.~n 

Der o'st;erreichische Föderalismus ist seit jeher durch einen 
stark zentralistischen Grund'zug geprägt, der sich bis heute 
erhalten hät. Die Entwicklung seit 1945 ist durch eine schritt­
weise Verschlechterung und Aushöhlung der Länderpositionen in 
Richtung liuni tarischer Bundesstaat" gekennzeichnet. Die seit 
Beg:{nn der 70-er Jahre einsetzenden Terid~nzen einer Belebung 
des Föderalismus in Österreich haben in der B-VG-Novelle 1'974, 
BGBl.N'r.444, einen ersten sichtbaren Niederschlag gefunden. Wei­
tere wesentlich€ Forderungen der 'Bundesländer blieben offen 'und 
wurd-enim Forderungsprogramm der"Bundesländer 1976 artikuliert, 
Der 'nunmehr vorliegende, darauf Bezugri.ehmende Entwurf einer 
Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetzbeschränkt sich' ,,fieder 
auf Teillösungeh \ind läßt weS'entliche Strükturdefizite deröster­
reichischen Bundesstaatlichkeit unberüCksichtigt,"insbesoridere 
im Bereich der FinanzvEbrfassung und der Abgabenhoheit . der IJänder. 

Zu Z_1 (Art.1 0 ~.1?~.' .. !._~ __ ! 3) : 
Die Überführung aller Bauangelegenheiten der Bundestheate:c' 
in die Landeskompetenz entspricht dem Punkt A 4 des Forderungs-
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programmes der Bundesländer 1976. 

Zu de~ __ C~~~:~}_1 __ ~bs. 21,und_1.} ,(A!t.,'.110): 
Die Aufhebung der v8rfassungsrechtlichen Bestimmungen über 

Einrichtung von Verwaltungs strafsenaten (Arto11 Abs.5) ent­

spricht zwar einem Wunsch der Bundesländer (Punkt A 6 des 

Forderungsprogrammes), hat aber kaum praktische Bedeutung, 

da solche Strafsenate mangels Erlassung eines einschläg~gen 
Bundesgesetzes schon bisher nicht eingerichtet waren. 

Zu ,~ .. 2.,_(~E.~..:_2? _!~_~. ~41 : 
Die in Art.12 B-VG vorgesehene Einfügung einer Bezeichriungs­
pflicht für Grundsatzgesetze und Grundsat-zbestimmungen in 
Bundesgesetzen ist zwar zu bejahen, sie löst aber keineswegs 

das grundsätzliche Problem des permanenten .Überschreitens 
der' Befugnisse des Bundes als Grundsatzgesetzgeber in den Ange­

legenhei ten des Art 012 Abs.1 B-VG. Als Beispiel für diese -
kürzlich treffehd als IIXerox~Föderalismusll bezeichnete ~Praxis 
sei auf das Landarbeitsrecht verwiesen, dessen Verbundlichung 
sich de facto und verfassungswidrigerweise dergestalt vollzogen 

hat, daß der Bundesgesetzgeber sichke~neswegs auf die Nor~ie­

rung von Grundsätzen beschränkte, §lonQ.ern unm_~_~,~.~~bar anwend­
bar_~~ Bundesrecht geschaffen und die Landesausführungsgesetz­
gebung so zur bloßen Abschreibarbeit degradiert hat. Am deut­

lichsten trat dies bei der LAG-Novelle 1979 in Erscheinung, die 
die Neugestaltung des technischen und arbeitshygienischen Dienst­
nehmerschutzes zum Gegenstand hatte. Die Novelle zum IIGrund­

satzgesetz" erschöpft sich im wesentlichen in einer wörtlichen 

Wiedergabe des im gewerblich-industriellen Bereich geltenden 

allgemeinen Arbeitnehmerschutzgesetzes, also eines unmittel-
bar anwendbaren Bundesgesetzes. Daß dieses Vorgehen nicht nur 

evident verfassungswidrig ist, son~ern auch die Gefahr sach­
fremder Regelungen für die Land- und, Forstwirtschaft bedeutet, 
bedarf wohl keiner näheren Erläuterung. Um dieser Entwicklung 

Einhalt zu gebieten wird vorgeschlagen, dem neuen Art.12 Abs,4 
B-VG folgenden Satz anzufügen: IISie dürfen nicht zugleich un­

mittelbar anwendbares Bundesrecht enthalten. 1I 

+ 
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Eine "Revitalisierung" des gerade im Bereiqh des Agrarrechts 
bedeutsamen Kompetenzve:r:teilungsmodells des Art .12B..,..YG " 
tut dr"ingend not. Sie hat - abgesehen von der vorgeschlagenen 
Inderung des .A:r:t.12B-VG-'einerseits zur Voraussetzung, daß 
die Länder auch tatsächlich bereit sind, den ihnen in der 
Ausführungsgesetzgebung gewährleisteten Freiraum mit allen 
verfassungsrechtlichzu Ge,bote st,ehenden M:ftteln zu verteidigen, 
andersei ts müßte der Verfassungsger,ichtshof seinen wiederholten 
Standardformeln über die Schr:anken des Grundsatzgeset,zgebers 
(Vgl. VfSlg 2087/1951, 3340/1958, ,3598/1959 u.a.) im Rahmen 
der nachprüfenden Normenkontroll~ auch tatsächlich zum, ,Durch­
bruch und zur Effektivität verhelfen. 

Z'!l' den Z ,4bis6 (Art .. 36 Ahs. 4 und Art. 44 Abs. 2 ): 
Die derzeitige Funktionsschwäche des Bundesrates stellt zweifel­
los eines der markantesten Probleme des ästerfe'ic1lischen Bundes-

i: _. \ ' :.-

staates dar. Die'in der vorliegenden Novelle vorgesehene 'Be':" 
lebung und Aufwertung der Länderkammer durch Teilnah~e-und' ' 
Anh0rungsrecht des Landeshauptmannes und die Bindung von Kompe­
tenzverschiebungen zu Lasten der Länder an eine Zweidrittel­
mehrheit im Bundesrat ist daher vollinhaltlich zu begrüßeh. 
Darüber hinaus sollte dem Bundesrat ein (qualifiziertes)Zu~' 
stimmungsrecht in bezug'auf Gesetze eingeräumt werden, die 
eine Änderung oder Verte'ilung der Besteuerungsrechte oder Ab­
gabenerträge zum Inhalt haben (Punkt C 2 des Forderungsprbgrammes 

1976) . 

Zu den Z 7 (Abs.97' Abs.3 und 4) und 9 (Art.102Abs.8): 
Die Einräumung eines Notverordnun.gsrechtes c.erLandesregierung 
in außerordentlichen Fällen entspricht ebenso einer Forderung 
der Länder (Punkt A'14 des Forderungsprogrammes) wie d.ie Führung 
der unmittelbaren Bundesverwaltung durch den Landeshauptmanri 
in Ausnahmesituationen (Punkt C 26 des Forderungsprogrammes) 0 .. , 

-,- .,' .. 

Zu Z 10 (Art. 104 Abs .2): 

Die verfassungsrechtliche Ermäglichung des Ressortsystems für 
Aufgaben der sogenannten Auftragsverwaltung entspricht einem 
Wunsch der Länder (Pubkt A'28 des Forderungsprogrammes) und einem 

dringenden Bedürfnis der Praxis. 
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Zu Z 13 .(Art.j16a): 
Die überführung, des Organisationsrechtes der Gemeindeverbände 

in die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers (bisher: Materien­
gesetzgeber) ist aus Gründen der Einheitlichkeit zu begrüßen. 
Bedenken müssen allerdings gegen die in Art.116 a Abs.1 vor"", 

gesehene Genehrnigung freiwilliger Gemeindeverbände durch :ler..­
ordnung'erhobenwerden. Die hiefür in den Erläuternden Be- , 
merkungen(S.6), gege,bene Begründung, wonach die Verordnungsforlli 
der aufsichtsbehördl,ichen Genehmigung gewählt wurde, um die hin­
reichende Publizität der Bildung solcher freiwilligen Gemeinde­
verbände zu gewährleisten, vermag keineswegs zu überzeugen. Nach 
herrschender Lehre und Judikatur ist die Abgrenzung der Rechts·­
satzformen Verordnung und Bescheid vom'IITi terium des Ji.(J;;.r:~ss<?"ten­

kreises abhängig. Demnach sind generelleVerwaltungsakte (Ver­
ordnungen) solche, die sich nicht an einen durch Individual­
merkmale bestimmten Personenkreis richten, individuelie Ver­
waltungsakte hingegen solche, deren Adressaten durch ein sie 
als Einzelperson kennzeichnendes Merkmal angesprochen werden. 

So gesehen, müßte die Genehmigung der Bildung freiwilliger 
Gemeindeverbände - ebenso wie die gemeindeaufsichtsbehördliche 
Genehmigung gem. Art. 119a B-VG - durch Bescheid., erfolgen, Die 
Einführung des Kriteriums der Publizität erscheint jedenfalls 
völlig untauglich, um die Wahl der Rechtssatzform Verordnung 

zu rechtfertigen. 

Zu .!. ,14_.~t! ~}.1 ?, .. :A:~s., 7) : 
Bei aller, Anerkennung der direkten Demokratie auf Gemeindeebene 
sollte doch klarer zum Ausdruck kommen, in welchen Formen 
(z.B. Volksabstimmung) die zum Gemeinderat Wahlberechtigten an 
der Entscheidung in Ang'elegenheiten des eigenen Wirkungsberei­
ches der Gemeinde beteiligt werden können. 

G. Schlußbemerkungen 
Gegen die übrigen Bestimmungen des Entwurfes wird kein ?,Lnwarld 
erhoben. FestzuhaltBn ist allerdings, daß das vorliegende 
Konzept dem grundsätzlichen Anliegen einer Stärkung des Födera­
lismus und der bundesstaatlichen Struktur nur punktuell Rechnung 

trägt. Wesentliche Forderungen, wie insbesondere 

.. 
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o der Abschluß zwischenstaatlicher Verträge durch die Länder, 
o die Einschränkung des Einspruchsrechtes der Bundesregierung 

gegen Gesetzesbeschlüsse eines Landtages (Art. 98 B-VG) , 

o ein verstärktes Mitwirkungsrecht der Länder bei der Bestel­
lung der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes (Art.134 
B-VG) sowie vor allem 

o die Verwirklichung des bundesstaatlichen Prinzips auch im 
Bereich der Finanzverfassung und des Finanzausgleiches 

sind nach wie vor offen. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellungnahme 
durch Übersendung von 25 Abzügen in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 
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